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Voranfrage zur Klärung des Planungsrechts (Bebauungsgenehmigung) für die Erweiterung 
des Hochregallagers D 203 um 9 m nach Süden auf dem Grundstück Düsseldorfer Str. 611, 
Köln-Flittard 

Es wurde eine Voranfrage zur Klärung des Planungsrechts (Bebauungsgenehmigung) für die Erweite-
rung des Hochregallagers D 203 um 9 m nach Süden mit Anpassung des Werkzaunes und Verlegung 
der Feuerwehrumfahrt außerhalb des Werkzaunes sowie die Verlegung des vorhandenen Geh- und 
Fahrradweges „Auf dem Lind“ zu o. g. Grundstück eingereicht.  
 
Zur Lage des Baugrundstücks siehe beigefügten Übersichtsplan, zur Lage des geplanten Baukörpers 
auf dem Baugrundstück siehe beigefügten Lageplan. Des Weiteren sind dieser Mitteilung beigefügt 
eine Schnittzeichnung, ein Gebäudeplan sowie Ansichten von Süden und Westen.  
 
Es handelt sich um ein Vorhaben auf der Grundlage des § 34 BauGB. Die Verwaltung hält das Bau-
vorhaben für zulässig. 
 
Das Baugrundstück hat eine Fläche von über 3.000 m2. Nach § 2 Abs. 3 Nr. 6.7 der Zuständigkeits-
ordnung wird daher der Bezirksvertretung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
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